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Pos : 1 /M ITNETZ  - VS-W-V-V/Steuerm odule Kopfzeile und Fuß zeile/Variablens teuer ung: Variablen (N ur Kurznam e) (Gültige F assung) @ 18\mod_1714036121361_6.docx @ 202427 @  @ 1 
 
Pos : 2.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/A - D/Anw endungsbereich @ 18\m od_1719995579718_6.docx @ 209853 @  @ 1 
 

1. Anwendungsbereich 
Pos : 2.3 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Gas/AB-NA/Anw endungsber eich/EVIP/Anw endungsber eich @ 18\m od_1719995582850_6.docx  @ 209877 @  @ 1 
 

Die AB-NA regeln für Anschlussnehmer den Anschluss von Anlagen 

an das Gasverteilernetz (Netz) der EVIP und für Anschlussnutzer 

dessen Nutzung zur Entnahme von Gas. 

Es gelten die Bestimmungen der „Verordnung über Allgemeine 

Bedingungen für den Netzanschluss und dessen Nutzung für die 

Gasversorgung in Niederdruck“ (NDAV) vom 01.11.2006 in der 

jeweils gültigen Fassung, soweit nachfolgend nicht anders 

geregelt. 

Die AB-NA sowie die NDAV sind Bestandteil des Netzanschluss- 

und Anschlussnutzungsverhältnisses. 
Pos : 3.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/A - D/Begriffsbestimm ung en @ 18\mod_1719995583437_6.docx @ 209883 @  @ 1 
 

2. Begriffsbestimmungen 
Pos : 3.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbes timmungen/Anschl usslei stung @ 18\m od_1719995585100_6.docx @ 209895 @  @ 1 
 

2.1. Die Anschlussleistung ist die Leistung an der Anschlussstelle, d. h. 

die mit dem Anschlussnehmer vereinbarte und an der 

Eigentumsgrenze maximal bereitgestellte Leistung in Kilowatt. 
Pos : 3.3 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbes timmungen/Gas /Anschlussstelle @ 18\mod_1719995586027_6.docx @ 209901 @  @ 1 
 

2.2. Die Anschlussstelle ist der Ort (Postanschrift/Flurstück), an dem 

sich die Eigentumsgrenze zwischen dem Netzanschluss und der 

Gasanlage des Anschlussnehmers befindet. 
Pos : 3.4 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbes timmungen/Gas /Netzanschluss @ 18\m od_1719995586809_6.docx @ 209907 @  @ 1 
 

2.3. Der Netzanschluss ist die Verbindung des Netzes mit der 

Gasanlage des Anschlussnehmers, welche an der Abzweigstelle 

vom Netz (Anschlusspunkt) beginnt und an der Eigentumsgrenze 

endet. Die Übergabe des aus dem Netz ausgespeisten Gases an 

den Anschlussnutzer erfolgt an der Eigentumsgrenze. 
Pos : 3.5 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbes timmungen/Gas /Zählpunkt @ 18\mod_1719995587487_6.docx  @ 209913 @  @ 1 
 

2.4. Der Zählpunkt ist der Ort, an dem die Gasentnahme 

messtechnisch erfasst wird (Messort). Der Messort befindet sich 

in der Regel in unmittelbarer Nähe zur Eigentumsgrenze. 
Pos : 3.6 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbes timmungen/M esslokation @ 18\m od_1719995588324_6.docx @ 209919 @  @ 1 
 

2.5. Die Messlokation ist eine Lokation, an der Energie gemessen wird 

und die alle technischen Einrichtungen beinhaltet, die zur 

Ermittlung und ggf. Übermittlung der Messwerte erforderlich sind. 

In einer Messlokation wird jede relevante physikalische Größe zu 

einem Zeitpunkt maximal einmal ermittelt. 
Pos : 3.7 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Begriffsbes timmungen/M arktlokati on @ 18\m od_1719995589200_6.docx @ 209925 @  @ 1 
 

2.6. Die Marktlokation ist mit mindestens einer Leitung mit dem Netz 

verbunden. In einer Marktlokation wird Energie entweder erzeugt 

oder verbraucht. 
Pos : 4 /M ITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/T eil x  ... /T eil 1 Netzanschluss @ 18\m od_1719995606079_6.docx @ 209940 @  @ 1 
 

Teil 1 Netzanschluss 
Pos : 5.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/M - P/N etzanschlussver hältnis @ 18\mod_1719995635952_6.docx @ 209943 @  @ 1 
 

3. Netzanschlussverhältnis 
Pos : 5.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Gas/AB-NA/Netzanschl ussverhältnis/N etzanschl ussverhältnis @ 18\m od_1719995637541_6.docx @ 209955 @  @ 1 
 

Das Netzanschlussverhältnis umfasst den Anschluss der Gasanlage 

über den Netzanschluss und dessen weiteren Betrieb. Es kommt 

erstmalig durch die Anmeldung des Anschlussnehmers zur 

Herstellung des Netzanschlusses und die Bestätigung der 

technischen Daten zum Netzanschluss durch EVIP zu Stande. 
Pos : 6.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/E - H/Grundstücksmitbenutzung @ 18\mod_1719995638537_6.docx @ 209961 @  @ 1 
 

4. Grundstücksmitbenutzung 
Pos : 6.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Gas/AB-NA/Gr undstücksmitbenutzung/<v>T - Kurzname</v> kann ergänzend . .. oder einr äum en lässt.  @ 18\m od_1719995639476_6.docx  @ 209967 @  @ 1 
 

4.1. EVIP kann ergänzend zur NDAV gemäß der Ziffern 4.2 bis 4.4 vom 

Anschlussnehmer verlangen, dass dieser beschränkt persönliche 

Dienstbarkeiten für das Grundstück (Anschlussstelle) einräumt 

oder einräumen lässt. 
Pos : 6.3 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Gas/AB-NA/Gr undstücksmitbenutzung/Is t der Anschlussnehm er . .. persönliche Di ens tbarkeiten ein. @ 18\m od_1719995640630_6.docx @ 209973 @  @ 1 
 

4.2. Ist der Anschlussnehmer Grundstückseigentümer, so räumt er auf 

Verlangen von EVIP im notwendigen Umfang beschränkt 

persönliche Dienstbarkeiten ein. 
Pos : 6.4 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Gas/AB-NA/Gr undstücksmitbenutzung/Anschl ussnehmer, di e nicht . .. persönliche Di enstbarkeit einr äum t. @ 18\mod_1719995641537_6.docx @ 209979 @  @ 1 
 

4.3. Anschlussnehmer, die nicht Grundstücks- und/oder 

Gebäudeeigentümer sind, sind dafür verantwortlich, dass der 

jeweilige Grundstücks- und/oder Gebäudeeigentümer eine 

beschränkt persönliche Dienstbarkeit einräumt. 
Pos : 6.5 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Gas/AB-NA/Gr undstücksmitbenutzung/Änder n sich ... aus der Grundstücksnutzung frei.  @ 18\mod_1719995642398_6.docx  @ 209985 @  @ 1 
 

4.4. Ändern sich die Eigentumsverhältnisse am Grundstück und wurde 

durch den Anschlussnehmer für dieses Grundstück noch keine 

beschränkt persönliche Dienstbarkeit eingeräumt, so räumt der 

Anschlussnehmer vor Übertragung des Eigentums am Grundstück 

auf Verlangen von EVIP eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit 

ein. Sofern der Anschlussnehmer seiner Pflicht zur Bewilligung der 

Dienstbarkeit nicht nachkommt, stellt er EVIP von allen daraus 

resultierenden Schäden aus der Grundstücksnutzung frei. 
Pos : 6.6 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Gas/AB-NA/Gr undstücksmitbenutzung/Wird der Netzanschl ussvertrag . .. g etroffen wur de. @ 18\m od_1719995643629_6.docx @ 209991 @  @ 1 
 

4.5. Wird der Netzanschlussvertrag für dieses Grundstück gekündigt, 

so hat der Anschlussnehmer die auf seinen Grundstücken 

befindlichen Einrichtungen noch fünf Jahre unentgeltlich zu 

dulden, es sei denn, dass ihm dies nicht zugemutet werden kann 

oder eine anderweitige Regelung getroffen wurde. 
Pos : 7.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/E - H/H erstellung und Änder ung des N etzanschlusses @ 18\mod_1719995644516_6.docx @ 209997 @  @ 1 
 

5. Herstellung und Änderung des Netzanschlusses 
Pos : 7.3 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Hers tell ung und Änderung des  Netzanschl usses/D er Anschlussnehmer beantr agt .. . der <v>T  - Kurznam e</v> _Gas_MNG EVIP @ 22\m od_1772090211675_6.docx  @ 240597 @  @ 1 
 

5.1. Der Anschlussnehmer beantragt die Herstellung, Änderung, 

Trennung oder Demontage des Netzanschlusses online über die 

Internetseite der EVIP. 
Pos : 7.4 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Gas/AB-NA/Hers tell ung und Änderung des  Netzanschl usses/Die Kosten für . .. für Punk t im N etz . @ 18\m od_1719995647448_6.docx @ 210018 @  @ 1 
 

5.2. Die Kosten für solche vom Anschlussnehmer veranlassten 

Maßnahmen und den Baukostenzuschuss für die Bereitstellung 

oder Erhöhung der Anschlussleistung darf EVIP dem 

Anschlussnehmer in Rechnung stellen. Der Baukostenzuschuss 

entspricht den anteiligen Herstellungskosten der dem 

Netzanschluss vorgelagerten Netzanlagen bis zu einem 

geeigneten, ausreichend leistungsstarken Punkt im Netz. 
Pos : 7.6 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Gas/AB-NA/Hers tell ung und Änderung des  Netzanschl usses/EVIP/D er Anschl ussnehmer  er hält  .. . verei nbarten Konditi onen an. @ 18\m od_1719995649609_6.docx @ 210030 @  @ 1 
 

5.3. Der Anschlussnehmer erhält ein Angebot für die Herstellung und 

Änderung des Netzanschlusses (Netzanschlusskosten) und 

gegebenenfalls den Baukostenzuschuss. Mit Rücksendung des 

durch den Anschlussnehmer gegengezeichneten Angebotes und 

Bestätigung durch EVIP nimmt diese den Auftrag zu den im 

Angebot vereinbarten Konditionen an. 
Pos : 7.8 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Gas/AB-NA/Hers tell ung und Änderung des  Netzanschl usses/EVIP/Di e N etzanschl usskos ten . .. zu zahlen. @ 18\m od_1719995651413_6.docx  @ 210042 @  @ 1 
 

5.4. Die Netzanschlusskosten und gegebenenfalls der 

Baukostenzuschuss sind spätestens zur Fertigstellung des 

Netzanschlusses fällig und vor Inbetriebsetzung bzw. vor 

Inanspruchnahme der Leistungserhöhung zu zahlen. 
Pos : 7.9 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Gas/AB-NA/Hers tell ung und Änderung des  Netzanschl usses/Mit der Hers tell ung und ...  gesicher t ist.  @ 18\m od_1719995652193_6.docx  @ 210048 @  @ 1 
 

5.5. Mit der Herstellung und Änderung des Netzanschlusses wird erst 

begonnen, wenn die Grundstücks-mitbenutzung gemäß Ziffer 4 

zugunsten EVIP gesichert ist. 
Pos : 7.10 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/H erstellung und Änderung des N etzanschlusses /Stellt <v>T  - Kurznam e</v> fes t, ...  in Rechnung stellen. @ 18\mod_1719995653098_6.docx @ 210054 @  @ 1 
 

5.6. Stellt EVIP fest, dass es aufgrund des tatsächlichen 

Abnahmeverhaltens am Netzanschluss zu wesentlichen 

Abweichungen der vereinbarten technischen Parameter kommt 

und dadurch ein Umbau des Netzanschlusses notwendig wird, 

wird EVIP den Anschlussnehmer über notwendige Kosten 

informieren und diese nach Durchführung der Maßnahmen in 

Rechnung stellen. 
Pos : 7.11 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/H erstellung und Änderung des N etzanschlusses /Sowei t ein N etzanschluss . .. von mindestens zw ei Jahr en. @ 18\m od_1719995653943_6.docx @ 210060 @  @ 1 
 

5.7. Soweit ein Netzanschluss dauerhaft nicht genutzt wird, gilt dessen 

Aufrechterhaltung als wirtschaftlich unzumutbar. In diesem Fall ist 

EVIP berechtigt für die Vorhaltung des Netzanschlusses ein 

Bereitstellungsentgelt für die Überwachung und Instandhaltung 

des Netzanschlusses in Rechnung zu stellen. Alternativ ist EVIP 

berechtigt, den Netzanschluss kostenpflichtig zurückzubauen. 

Voraussetzung ist eine dauerhafte Nichtnutzung des 

Netzanschlusses über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren. 
Pos : 8.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/A - D/Anschl ussl eistung @ 16\mod_1702023617161_6.docx @ 194381 @  @ 1 
 

6. Anschlussleistung 
Pos : 8.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Gas/AB-NA/Anschlussleis tung/Ei ne Überschreitung der . .. i n R echnung zu stellen. @ 17\mod_1702029113348_6.docx @ 194506 @  @ 1 
 

6.1. Eine Überschreitung der vereinbarten und von EVIP 

bereitgestellten Anschlussleistung ist nicht zulässig. Im Fall der 

Überschreitung ist EVIP berechtigt dem Anschlussnehmer für die 

zusätzlich in Anspruch genommene Anschlussleistung einen 

weiteren Baukostenzuschuss in Rechnung zu stellen. 
Pos : 8.4 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Gas/AB-NA/Anschlussleis tung/EVIP/Erreicht i n den . .. noch verfüg bar is t. @ 17\mod_1702285718182_6.docx @ 194886 @  @ 1 
 

6.2. Erreicht in den vergangenen fünf Jahren die an der Anschlussstelle 

in Anspruch genommene Leistung nicht mindestens 70 % der 

vereinbarten Anschlussleistung, ist EVIP berechtigt, die Anschluss-

leistung unter Berücksichtigung des tatsächlichen 

Leistungsbedarfs und der absehbaren Leistungsentwicklung 

anzupassen. 

Steigt der Leistungsbedarf innerhalb von fünf Jahren ab der letzten 

Anpassung nachweislich, kann der Anschlussnehmer eine 
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kostenfreie Erhöhung der Anschlussleistung bis zur Höhe vor der 

letzten Anpassung verlangen, soweit diese im Netz ohne weiteren 

Netzausbau noch verfügbar ist. 
Pos : 9.1 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Ü berschrif ten/1. Ebene/E - H/Gasanlag e @ 16\m od_1702023661540_6.docx @ 194384 @  @ 1 
 

7. Gasanlage 
Pos : 9.2 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Gas/AB-NA/Gasanl age/F ür die Gasanl age ...  durchg eführt  wer den. @ 17\m od_1702029233432_6.docx  @ 194512 @  @ 1 
 

7.1. Für die Gasanlage hinter dem Netzanschluss ist der 

Anschlussnehmer verantwortlich. Die zutreffenden technischen 

Normen (z. B. DIN-, DVGW- und EN-Normen), die 

berufsgenossenschaftlichen, baubehördlichen, polizeilichen und 

sonstigen behördlichen und gesetzlichen Vorschriften sowie die 

Technischen Mindestanforderungen der EVIP sind einzuhalten, 

um Gefahren und unzulässige Rückwirkungen der Anlage auf die 

Versorgung Dritter und das Netz auszuschließen. Arbeiten dürfen 

nur durch ein eingetragenes Fachunternehmen oder EVIP 

durchgeführt werden. 
Pos : 9.3 /MITNETZ  - VS-W-V-V/AGB/Gas/AB-NA/Gasanl age/<v>T  - Kurznam e</v> behält si ch das R echt vor,  ...  zu verlangen. @ 17\m od_1702029285247_6.docx @ 194515 @  @ 1 
 

7.2. EVIP behält sich das Recht vor, den Nachweis über die 

Instandhaltung der im Eigentum des Anschlussnehmers 

befindlichen Gasanlagen nach den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik zu verlangen. 
Pos : 10.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/I - L/ Inbetriebsetzung @ 18\mod_1719995515690_6.docx @ 209826 @  @ 1 
 

8. Inbetriebsetzung 
Pos : 10.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/Inbetriebsetzung/Di e Gasanlage ist durch ei n . .. anzuschli eßen. @ 18\m od_1719995516162_6.docx  @ 209829 @  @ 1 
 

8.1. Die Gasanlage ist durch ein eingetragenes Fachunternehmen an 

den Netzanschluss der EVIP anzuschließen. 
Pos : 10.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/Inbetriebsetzung/Jede Inbetri ebsetzung .. . zu beantrag en. @ 18\m od_1719995516715_6.docx  @ 209832 @  @ 1 
 

8.2. Jede Inbetriebsetzung eines Netzanschlusses und/oder einer 

Gasanlage ist bei EVIP online über das Auftragsportal zu 

beantragen. 
Pos : 11.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/A -  D/Anl agenbetrieb @ 18\mod_1719995517186_6.docx @ 209835 @  @ 1 
 

9. Anlagenbetrieb 
Pos : 11.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/Anlagenbetrieb/Der  Anschlussnehm er i nformiert . .. N etzbetrieb haben können. @ 18\m od_1719995517801_6.docx  @ 209838 @  @ 1 
 

9.1. Der Anschlussnehmer informiert EVIP unverzüglich über 

Störungen und Ereignisse in seiner Anlage, sofern diese 

Auswirkungen auf den Netzbetrieb haben können. 
Pos : 11.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/Anlagenbetrieb/Bei Bedarf stellt ...  di e erforderlichen Einrichtung en. @ 18\m od_1719995518210_6.docx @ 209841 @  @ 1 
 

9.2. Bei Bedarf stellt der Anschlussnehmer EVIP die für den sicheren 

Netzbetrieb notwendigen Prozessdaten und Fernsteuerzugriffe 

ständig online zur Verfügung und betreibt die erforderlichen 

Einrichtungen. 
Pos : 11.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/Anlagenbetrieb/Bei betriebsnotw endigen Arbeiten .. . zu bedienen. @ 18\m od_1719995518883_6.docx @ 209844 @  @ 1 
 

9.3. Bei betriebsnotwendigen Arbeiten oder Störungen ist EVIP 

berechtigt, Trennstellen unabhängig von den jeweiligen 

Eigentumsverhältnissen zu bedienen. 
Pos : 12 /MITN ETZ - VS-W-V-V/AGB/Ü berschriften/T eil x . ../Teil 2 Anschl ussnutzung @ 18\m od_1719995486872_6.docx @ 209823 @  @ 1 
 

Teil 2 Anschlussnutzung 
Pos : 13.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/M - P/Nutzung des N etzanschl usses @ 18\mod_1719995461249_6.docx @ 209805 @  @ 1 
 

10. Nutzung des Netzanschlusses 
Pos : 13.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/N utzung des  Netzanschlusses/Gr undlag e der Anschlussnutzung is t ein bestehendes  Netzanschlussverhältnis . @ 18\m od_1719995461668_6.docx @ 209808 @  @ 1 
 

10.1. Grundlage der Anschlussnutzung ist ein bestehendes 

Netzanschlussverhältnis. 
Pos : 13.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/N utzung des  Netzanschlusses/Der  Anschlussnutzer m eldet ...  Gas zu entnehmen. @ 18\m od_1719995462166_6.docx  @ 209811 @  @ 1 
 

10.2. Der Anschlussnutzer meldet den Beginn der Nutzung des 

Netzanschlusses bei EVIP mit den im Internet bereitgestellten 

Vordrucken an. Mit Bestätigung der Anschlussnutzung von EVIP 

hat der Anschlussnutzer das Recht, Gas zu entnehmen. 
Pos : 13.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/N utzung des  Netzanschlusses/Sofern der Anschl ussnutzer  Gas bezieht,  .. . des  Aushilfsliefer anten. @ 18\mod_1719995462603_6.docx @ 209814 @  @ 1 
 

10.3. Bezieht der Anschlussnutzer Gas aus dem Netz, ohne dass EVIP 

diese Gasentnahme einem Gaslieferanten zuordnen kann, erklärt 

sich der Anschlussnutzer damit einverstanden, dass das von ihm 

bezogene Gas vom Übergangsversorger zu dessen gültigen 

Preisen und Bedingungen geliefert wird (Lieferung von Gas im 

Rahmen der Übergangsversorgung (Aushilfslieferung). Der 

Anschlussnutzer ist weiterhin damit einverstanden, dass EVIP dem 

Übergangsversorger die Erklärung des Anschlussnutzers über die 

Aufnahme der Übergangsversorgung und dafür die Daten des 

Anschlussnutzers im erforderlichen Umfang an den 

Übergangsversorger übermittelt. Zu diesen Daten gehören 

insbesondere die aktuell bekannte letzte Abrechnungsmenge in 

der Regel für den Zeitraum eines Jahres und die 

Jahreshöchstleistung an der betreffenden Anschlussstelle. Der 

jeweilige Übergangsversorger ist auf der Internetseite von EVIP 

veröffentlicht. Die gültigen Preise und Bedingungen für die 

Übergangsversorgung veröffentlicht der Übergangsversorger auf 

seiner Internetseite.   

 

Sofern der Übergangsversorger die Belieferung mit Gas im 

Rahmen der Übergangsversorgung (Aushilfsenergie) ablehnt oder 

diese kündigt und kein anderer Lieferant den Anschlussnutzer 

beliefert, ist der Anschlussnutzer nicht berechtigt, Gas aus dem 

Netz zu entnehmen. Zur Vermeidung einer unberechtigten 

Gasentnahme kann EVIP die Anschlussnutzung unverzüglich 

unterbrechen. Bis zur Unterbrechung der Anschlussnutzung ist der 

Anschlussnutzer damit einverstanden, dass der 

Übergangsversorger für diesen Zeitraum Gas im Rahmen der 

Übergangsversorgung (Aushilfsenergie) befristet liefert; die 

Übergangsversorgung endet in diesem Fall mit der Unterbrechung 

der Anschlussnutzung. 
Pos : 13.5 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/N utzung des  Netzanschlusses/EVIP/Im  Rahm en von T eilbeliefer ung en ...  abzuschließ en. @ 18\mod_1719995463181_6.docx @ 209817 @  @ 1 
 

10.4. Bei einer unberechtigten Entnahme kann EVIP  vom 

Anschlussnutzer Schadenersatz verlangen. 
Pos : 14.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/E -  H/H aftung @ 18\mod_1719995421344_6.docx @ 209781 @  @ 1 
 

11. Haftung 
Pos : 14.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/H aftung bei Störungen der Anschlussnutzung/EVIP/<v>T - Kurzname</v>  haftet .. . nach § 2 H aftpflichtg esetz.  @ 18\m od_1719995423967_6.docx  @ 209799 @  @ 1 
 

EVIP haftet im Rahmen des Anschlussnutzungsverhältnisses dem 

Grund und der Höhe nach sowie für Schäden aus Unterbrechung 

oder Unregelmäßigkeiten des Netzanschlusses entsprechend 

§ 18 NDAV. Dies gilt auch für gesetzliche Vertreter sowie 

Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen der EVIP. 

Für Schäden, die nicht auf Unterbrechungen oder auf 

Unregelmäßigkeiten in der Anschluss-nutzung zurückzuführen 

sind, haftet EVIP. 

a) bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verursachung 

unbeschränkt oder 

b) bei leicht fahrlässiger Schadensverursachung ausschließlich 

für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

(Kardinalpflichten). Die Haftung ist dabei dem Grund und 

der Höhe nach auf den voraussehbaren und 

vertragstypischen Schaden je Schadensereignis begrenzt. 

EVIP haftet insoweit nicht für Produktionsausfall und 

entgangenen Gewinn. Die Haftungsbeschränkungen gelten 

nicht für Schäden aus der Verletzung der Gesundheit, des 

Körpers oder des Lebens. 

Die Haftungsbegrenzungen nach § 18 NAV gelten, soweit sie 

Sachschäden betreffen, auch für die Gefährdungshaftung von EVIP 

nach § 2 Haftpflichtgesetz. 
Pos : 15 /MITN ETZ - VS-W-V-V/AGB/Ü berschriften/T eil x . ../Teil 3 Gem einsam e Vorschriften für Netzanschl uss und Anschlussnutzung @ 18\mod_1719995407321_6.docx @ 209778 @  @ 1 
 

Teil 3 Gemeinsame Vorschriften für Netzanschluss und 

Anschlussnutzung 
Pos : 16.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/A -  D/Betri eb von Gasanlag en und Verbr auchsg eräten @ 18\m od_1719995358389_6.docx @ 209763 @  @ 1 
 

12. Betrieb von Gasanlagen und Verbrauchsgeräten 
Pos : 16.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/Betrieb von Gasanl agen und Verbrauchsger äten/Die Errichtung, . .. zu verw enden. @ 18\m od_1719995358983_6.docx  @ 209766 @  @ 1 
 

12.1. Die Errichtung, Erweiterung und Änderung von Gasanlagen sind 

vom Anschlussnehmer/-nutzer mit EVIP abzustimmen, soweit sich 

dadurch die vorzuhaltende Leistung verändert oder Netz-

rückwirkungen zu erwarten sind. Für die Mitteilung an EVIP sind 

die im Internet bereitstehenden Vordrucke zu verwenden. 
Pos : 16.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/Betrieb von Gasanl agen und Verbrauchsger äten/Sowei t gesetzliche, ... an seinen Anl agen. @ 18\mod_1719995359379_6.docx @ 209769 @  @ 1 
 

12.2. Soweit gesetzliche, technische oder wirtschaftliche Bedingungen 

eine technische Veränderung (z. B. Änderung des Nenndruckes) 

erforderlich machen, ist EVIP zu deren Durchführung berechtigt. 

Über die geplanten Maßnahmen wird EVIP den 

Anschlussnehmer/-nutzer rechtzeitig informieren. Jeder 

Vertragspartner trägt die Kosten der dadurch notwendig 

werdenden Änderungen an seinen Anlagen. 
Pos : 16.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/Betrieb von Gasanl agen und Verbrauchsger äten/Anschlussnehm er/- nutzer tragen ...  nicht beei ntr ächtigt wer den. @ 18\m od_1719995359947_6.docx  @ 209772 @  @ 1 
 

12.3. Anschlussnehmer/-nutzer tragen dafür Sorge, dass 

Datenübertragungssysteme nicht beeinträchtigt werden. 
Pos : 17.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/Q - T/T echnische Mindestanfor der ung en @ 18\mod_1719995113114_6.docx @ 209733 @  @ 1 
 

13. Technische Mindestanforderungen 
Pos : 17.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/T echnische Mi ndes tanforderungen/T echnische Mindestanfor der ung en @ 18\m od_1719995113649_6.docx  @ 209736 @  @ 1 
 

Zum sicheren und störungsfreien Anschluss und Betrieb von 

Gasanlagen am Netz halten Anschluss-nehmer/-nutzer die von 

EVIP im Internet veröffentlichten Technischen 
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Mindestanforderungen für den Anschluss an das Gasverteilernetz 

und dessen Nutzung (TMA) ein. 
Pos : 18.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/M - P/Messei nrichtungen und M essung @ 18\mod_1719994887948_6.docx @ 209703 @  @ 1 
 

14. Messeinrichtungen und Messung 
Pos : 18.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/M esseinrichtung en und Messung/EVIP/<v>T  - Kurznam e</v> is t, sofern .. . verantw ortlich. @ 18\m od_1719994914336_6.docx @ 209712 @  @ 1 
 

14.1. EVIP ist, sofern nicht ein Dritter mit dem Messstellenbetrieb und 

der Messdienstleistung beauftragt ist, für den Einbau, den Betrieb, 

die Wartung und Ablesung der Messeinrichtungen verantwortlich. 
Pos : 18.5 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/M esseinrichtung en und Messung/Di e er for derlichen Plätze für .. . auf seine Kos ten vorzusehen. @ 18\m od_1719994914988_6.docx @ 209715 @  @ 1 
 

14.2. Die erforderlichen Plätze für die Messeinrichtung je Zählpunkt sind 

grundsätzlich durch den Anschluss-nehmer nach den technischen 

Anforderungen der EVIP und des DVGW-Regelwerkes auf seine 

Kosten vorzusehen. 
Pos : 18.6 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/M esseinrichtung en und Messung/EVIP/Di e Z ählung erfolgt bei ...  rel evanten Z ählw erte/Las tgänge. @ 18\mod_1719994915522_6.docx @ 209718 @  @ 1 
 

14.3. Die Zählung erfolgt bei Entnahmestellen mit einer jährlichen 

Arbeit von mehr als 1.500.000 kWh/a und einer stündlichen 

Ausspeiseleistung von mehr als 500 kW mittels registrierender 

Leistungsmessung. EVIP stellt und unterhält die Einrichtungen für 

die Abrechnungszählung. EVIP erfasst die für die Abrechnung 

relevanten Zählwerte/Lastgänge. 
Pos : 18.7 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/M esseinrichtung en und Messung/Wird ei ne Änderung . .. auf seine Kosten verl ang en. @ 18\m od_1719994915892_6.docx @ 209721 @  @ 1 
 

14.4. Wird eine Änderung der Messung infolge technischer 

Veränderungen oder Veränderungen im Abnahmeverhalten des 

Anschlussnutzers erforderlich, kann EVIP vom Anschlussnehmer 

den Umbau des Zählerplatzes auf seine Kosten verlangen. 
Pos : 18.8 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/M esseinrichtung en und Messung/Vom Anschlussnehm er/-nutzer veranl asste ... zu trag en. @ 18\m od_1719994916616_6.docx @ 209724 @  @ 1 
 

14.5. Vom Anschlussnehmer/-nutzer veranlasste Ein-, Um- und 

Ausbauten der Messeinrichtungen sind bei EVIP zu beantragen. 

Die Kosten hierfür hat der Anschlussnehmer/-nutzer zu tragen. 
Pos : 18.9 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/M esseinrichtung en und Messung/Bei Zw eifeln an ...  sonst der M esss tell enbetrei ber.  @ 18\m od_1719994917211_6.docx  @ 209727 @  @ 1 
 

14.6. Bei Zweifeln an der richtigen Arbeitsweise der geeichten 

Messeinrichtungen kann der Anschlussnutzer eine amtliche 

Befundprüfung verlangen. Der Anschlussnutzer trägt die Kosten 

für die von ihm veranlasste Prüfung von Messeinrichtungen, wenn 

die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen eingehalten wurden, 

sonst der Messstellenbetreiber. 
Pos : 19.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/U - W/U nterbr echung @ 18\m od_1719994846222_6.docx  @ 209697 @  @ 1 
 

15. Unterbrechung 
Pos : 19.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/U nterbr echung/<v>T - Kurzname</v> .. . i n R echnung s tell en. @ 18\m od_1719994846756_6.docx @ 209700 @  @ 1 
 

15.1. EVIP wird die durch die Unterbrechung und Wiederherstellung des 

Anschlusses bzw. der Anschlussnutzung aufgrund von 

Zuwiderhandlungen des Anschlussnehmers/-nutzers 

entstandenen Kosten in Rechnung stellen. 
Pos : 20.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/I - L/Kündigung des N etzanschluss- und Anschlussnutzungsver hältnisses @ 18\mod_1719563047032_6.docx @ 209465 @  @ 1 
 

16. Kündigung des Netzanschluss- und 

Anschlussnutzungsverhältnisses 
Pos : 20.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/Kündigung des N etzanschluss- und Anschlussnutzungsver häl tnisses /Das  Netzanschl uss- und/oder ... zum  Ende eines  Kalenderm onats  gekündigt w erden. @ 18\m od_1719995305523_6.docx @ 209757 @  @ 1 
 

16.1. Das Netzanschluss- und/oder das Anschlussnutzungsverhältnis 

kann mit einer Frist von einem Monat zum Ende eines 

Kalendermonats gekündigt werden. 
Pos : 20.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Kündigung des N etzanschluss- und Anschl ussnutzungsver hältnisses /Im F alle ei ner Kündigung .. . auf Kosten des  Anschlussnehmers. @ 18\m od_1719563048415_6.docx  @ 209471 @  @ 1 
 

16.2. Im Falle einer Kündigung des Netzanschlussverhältnisses endet 

auch das Anschlussnutzungsverhältnis und es erfolgen die 

Außerbetriebnahme und der Rückbau des Netzanschlusses auf 

Kosten des Anschlussnehmers. 
Pos : 20.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Kündigung des N etzanschluss- und Anschl ussnutzungsver hältnisses /Das  Recht zur Kündigung . .. wi ederholt vorlieg en. @ 18\m od_1719562663412_6.docx @ 209456 @  @ 1 
 

16.3. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die 

Voraussetzungen zur Unterbrechung des Netzanschlusses oder 

der Anschlussnutzung wiederholt vorliegen. 
Pos : 20.5 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Kündigung des N etzanschluss- und Anschl ussnutzungsver hältnisses /Die Kündigung bedarf  der T extform. @ 18\mod_1719563048856_6.docx @ 209474 @  @ 1 
 

16.4. Die Kündigung bedarf der Textform. 
Pos : 21.1 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü berschriften/1. Ebene/Q - T/Schl ussbes timmungen @ 18\m od_1719562285042_6.docx @ 209417 @  @ 1 
 

17. Schlussbestimmungen 
Pos : 21.2 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Schlussbestimm ung en/Für di ese Geschäftsbedi ngung en .. . zu benennen. @ 18\m od_1719562286916_6.docx  @ 209423 @  @ 1 
 

17.1. Für diese Geschäftsbedingungen gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Vertragssprache ist Deutsch. Anschlussnehmer/-

nutzer, deren Firmensitz sich nicht innerhalb Deutschlands 

befindet, sind verpflichtet, EVIP einen inländischen 

Ansprechpartner zur Klärung aller Fragen mit ausreichender 

Bevollmächtigung zu benennen. 
Pos : 21.3 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Schlussbestimm ung en/Sofern di e AB-NA Verweise ...  zug esandt.  @ 18\m od_1719562287672_6.docx  @ 209426 @  @ 1 
 

17.2. Sofern die AB-NA Verweise auf im Internet veröffentlichte 

Regelungen, Dokumente, Vordrucke oder dergleichen enthalten, 

sind diese unter www.evip.de veröffentlicht und werden auf 

Wunsch zugesandt. 
Pos : 21.4 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/Schlussbestimm ung en/<v>T - Kurznam e</v> is t ber echtigt, ...  Dritter zu bedienen. @ 18\m od_1719995242005_6.docx  @ 209745 @  @ 1 
 

17.3. EVIP ist berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus 

dem Netzanschluss- und Anschlussnutzungsverhältnis Dritter zu 

bedienen. 
Pos : 21.5 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/Schlussbestimm ung en/Ergänzung en und Änder ungen ...  auch für diese Klausel. @ 18\mod_1719995242678_6.docx @ 209748 @  @ 1 
 

17.4. Ergänzungen und Änderungen des Netzanschluss- und/oder 

Anschlussnutzungsverhältnisses bedürfen der Textform. Dies gilt 

auch für diese Klausel. 
Pos : 21.6 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Gas /AB-NA/Schlussbestimm ung en/Werden Allgemei ne Bedi ngungen für . .. unberührt.  @ 18\m od_1719995243262_6.docx  @ 209751 @  @ 1 
 

17.5. Werden Allgemeine Bedingungen für den Anschluss und/oder die 

Anschlussnutzung durch oder aufgrund Gesetzes wirksam, die für 

die Anlage des Anschlussnehmers/ -nutzers einzuhalten sind, 

haben diese Vorrang vor diesen AB-NA. Im Übrigen bleibt das 

Netzanschluss- und Anschlussnutzungsverhältnis unberührt. 
Pos : 21.7 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Schlussbestimm ung en/Die AB-NA ber uhen . .. Bedi ngungen verlangt wer den. @ 18\m od_1719562321608_6.docx  @ 209441 @  @ 1 
 

17.6. Die AB-NA beruhen auf den derzeitigen technischen, 

wirtschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten. Treten 

diesbezügliche Änderungen ein, sodass es EVIP und/oder dem 

Anschlussnehmer/-nutzer nicht zuzumuten ist, das Netzanschluss- 

und/oder Anschlussnutzungsverhältnis zu diesen Bedingungen 

unverändert fortzuführen, so kann vom jeweils anderen Partner 

eine Anpassung an die dann geltenden marktüblichen 

Bedingungen verlangt werden. 
Pos : 21.8 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Schlussbestimm ung en/Sollten ei nzel ne Bestimm ung en .. . gilt im F alle einer R egel ungsl ücke. @ 18\mod_1719562322273_6.docx @ 209444 @  @ 1 
 

17.7. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar 

sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Der Anschlussnehmer/-

nutzer sowie EVIP verpflichten sich, die unwirksame oder 

undurchführbare Bestimmung durch eine im wirtschaftlichen 

Erfolg ihr nach Möglichkeit gleichkommende, wirksame und 

durchführbare Bestimmung zu ersetzen. Gleiches gilt im Falle 

einer Regelungslücke. 
Pos : 21.9 /MITN ETZ - VS-W-V- V/AGB/Ü bergreifend/AGB/Schlussbestimm ung en/Gerichtsstand is t - sow eit gesetzlich zul ässig - <v>T - Gerichtss tand</v>. @ 18\mod_1719562323038_6.docx  @ 209447 @  @ 1 
 

17.8. Gerichtsstand ist - soweit gesetzlich zulässig - Bitterfeld-Wolfen. 
=== Ende der Liste für T extm arke Inhalt ===  

 
 


